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Landeshauptstadt

Beschluss-
drucksache

b
In den Stadtbezirksrat Ricklingen
An den Kulturausschuss (zur Kenntnis)

 

 Nr.

 Anzahl der Anlagen

 Zu TOP

15-1046/2022

1

Anbringung einer neuen Stadttafel an der Wettberger Johannes-der-Täufer Kirche

Antrag,
der Anbringung einer Stadttafel mit dem als Anlage beigefügten Text an der Wettberger 
Johannes-der-Täufer Kirche, An der Kirche 21, 30547 Hannover, zuzustimmen.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Mit der neuen Stadttafel ist keine gruppenbezogene Bevorzugung oder Benachteiligung 
verbunden.
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Kostentabelle
Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen in Euro:

Teilfinanzhaushalt  - Investitionstätigkeit

Investitionsmaßnahme Bezeichnung

 
Einzahlungen Auszahlungen

Saldo Investitionstätigkeit 0,00

Teilergebnishaushalt 41

Angaben pro Jahr

Produkt 28104 Bezeichnung Erinnerungsarbeit

 
Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

Sach- und Dienstleistungen 470,65

Saldo ordentliches Ergebnis -470,65

Begründung des Antrages
Die Verwaltung hatte mit der Info-Drucksache Nr. 2741/2008 darüber informiert, dass neben 
dem Austausch beschädigter oder verschwundener Tafeln sukzessive auch neue Tafeln im 
Stadtgebiet vorgesehen sind. 

Der Stadtbezirksrat Ricklingen hatte mit der Drucksache 15-0278/2009 S1 entschieden, 
dass an der an der Wettberger Johannes-der-Täufer Kirche eine Stadttafel angebracht 
werden soll.

Diese Stadttafel soll neu gefertigt werden. Sie wird aus einem Text, einer Abbildung und 
einer englischen Übersetzung bestehen (Anlage 1). Die Darstellung in der Anlage ist nur 
eine Textfassung und nicht maßstabsgerecht. Der Textentwurf ist in Abstimmung mit dem 
Kirchenvorstand der Wettberger Johannes-der-Täufer Kirche entstanden.

Die eigentliche Stadttafel wird im bekannten Design der Stadttafeln ausgeführt. Die Tafel 
wird ca. 78 cm hoch und 52 cm breit sein. Dies entspricht dem 1,5fachen Format der 
bisherigen Stadttafeln. Die Schriftgröße der englischen Übersetzung wird etwas kleiner als 
der deutsche Text ausgeführt.
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